
Ordnungsmaßnahmen
Beitrag von „pintman“ vom 9. Februar 2011 19:49

SchulG § 53 schlägt folgendes vor:

(3) Ordnungsmaßnahmen sind

1. der schriftliche Verweis,
2. die Überweisung in eine parallele Klasse oder Lerngruppe,
3. der vorübergehende Ausschluss vom Unterricht von einem Tag bis zu zwei Wochen und von
sonstigen Schulveranstaltungen,
4. die Androhung der Entlassung von der Schule,
5. die Entlassung von der Schule,
6. die Androhung der Verweisung von allen öffentlichen Schulen des Landes durch die obere
Schulaufsichtsbehörde,
7. die Verweisung von allen öffentlichen Schulen des Landes durch die obere
Schulaufsichtsbehörde.

Quelle: http://www.schulministerium.nrw.de/Schulgesetz/pa…sp?paragraph=53
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